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Einwohnergemeinde Tecknau 
Gemeinderat 
Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 22 
Tel. 061 985 88 22 
E-Mail gemeinde@tecknau.ch 
 

 
 

 
zusätzliche Bedingungen für Anlässe 

 

 
 
 
Sicherheit / Brandschutz 
 
• In Bezug auf Sicherheit und Brandschutz ist das beiliegende Konzept anzuwenden. Allfällige 

Kosten sind vom Veranstalter zu tragen.  
 

• In den Räumlichkeiten der Gemeinde besteht ein absolutes Rauchverbot.  
 
 
Ruhe und Ordnung 
 
• Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass die Nachbarschaft nicht in unzumutbarer Wei-

se gestört wird.  
 

• Ab 22.00 Uhr ist die Nachtruhe der Nachbarschaft zu respektieren. Fenster und Türen sind 
geschlossen zu halten. Musik ist auf vernünftige Lautstärke einzustellen.  

 

• Die einschlägigen gesetzlichen Lärmvorschriften sind einzuhalten. Lärmemissionen über 
93dB sind bewilligungspflichtig (Amt für Raumplanung, Abt. Lärmschutz, 4410 Liestal) 

 

• Der Veranstalter hat für Ruhe und Ordnung in den Räumlichkeiten und deren unmittelbaren 
Umgebung zu sorgen. Das angrenzende Areal muss während dem Anlass überwacht wer-
den. Es wird empfohlen, einen Sicherheitsdienst zu engagieren. 

 

• Der Veranstalter garantiert, dass sämtliche Bedingungen der Gemeinde - insbesondere die 
zeitlichen Auflagen - eingehalten werden.  

 

• Der Gemeinderat behält sich das Recht vor, bei berechtigten Klagen wegen Nachtruhestö-
rung u.ä. eine Freinachtsperre zu verhängen oder die Räumlichkeiten für zukünftige Anlässe 
zu sperren. 

 

• Nach dem Anlass muss das angrenzende Areal (Turnhalle: auch Schulweglein) gereinigt 
werden.   

 
 
 
Wirtschaftsbetrieb 
 
• Die Gemeindeliegenschaften sind mit genügend Geschirr und leistungsfähigen Waschma-

schinen ausgerüstet. Auf Plastik-Einweggeschirr ist wenn immer möglich zu verzichten.  
 

• Der Veranstalter sorgt dafür, dass bei der Abgabe von Alkohol an Jugendliche die einschlä-
gigen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die entsprechenden Anschläge sind 
gut sichtbar auszuhängen.  

 

• Die Auflagen und Bedingungen der Wirtschaftsbewilligung sind einzuhalten. 
 

• Der Veranstalter tut alles in seiner Macht stehende, um den Drogenkonsum und den Dro-
genhandel während der Veranstaltung zu verhindern. 
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Parkierung 
 
• Der Veranstalter ist für ein geordnetes Parkieren der Fahrzeuge verantwortlich. Die ein-

schlägigen gesetzlichen Bestimmungen sind dabei zu beachten.   
- Turnhalle: Das Parkverbot auf dem Schulweglein ist durchzusetzen. 
- Gemeindesaal: Privatareal darf nur mit einer entsprechenden Bewilligung benützt werden.     

 

• Der Veranstalter hat, um das geordnete Parkieren zu gewährleisten, entsprechende Fach-
leute z.B. Feuerwehr, Sicherheitsdienst, Verkehrskadetten und dergleichen, einzusetzen. 

 

• Die Gemeinde kann vor der Bewilligungserteilung ein Parkierungskonzept verlangen.  
 
 
Räumlichkeiten 
 
• Zum Schutze des Bodenbelages ist in der Turnhalle die von der Gemeinde zur Verfügung 

gestellte Abdeckung auszulegen. 
 

• Die Reinigung der gemieteten Anlagen ist Sache der Veranstalter. 
 
 
Abfallentsorgung 
 
• Der Veranstalter sorgt selbst für die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfälle. Er ist 

auch für das Zusammenräumen der vom Anlass herrührenden Abfälle in der Umgebung der 
Anlagen verantwortlich. 
Der Gemeinde ist vor der Bewilligungserteilung ein Entsorgungskonzept vorzulegen. 

 
 
Allgemein Bestimmungen 
 
• Der Veranstalter haftet für alle während und nach dem Anlass, an unserer Infrastruktur fest-

gestellten Schäden auf der gemieteten Parzelle (Parzelle siehe Plan).  
Wir empfehlen das Engagement eines genügend grossen Sicherheitsdienstes und den Ab-
schluss einer Haftpflichtversicherung. 
 

• Die Gemeinde behält sich vor, ausserordentliche Aufwändungen dem Veranstalter in Rech-
nung zu stellen. 

 

• Die Übernahme und die Rückgabe der gesamten Infrastruktur ist mit unserem Werkhof, 061 
985 88 26 oder 079 674 62 06) rechtzeitig (vor dem Anlass) zu terminieren.  
Die Gemeinde stellt dem Veranstalter den Personalaufwand nach dem Anlass direkt in 
Rechnung. 

 

• Im Übrigen gelten die Bestimmungen der entsprechenden Reglemente. 
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